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rebecca melliger
alleinige Zuständigkeit des EuGH�

rebecca melliger
wird gestartet auf Schreiben der Kommission

rebecca melliger
Wirkung wie nationale Vollstreckung. 
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Vorschlag der Kommission, braucht Einstimmigkeit, CH hat also Vetoposition. 

CH leitet Rechtsakt an Ch Organe weiter. Manchmal kann Budnesrat alleine entscheiden, braucht abe rmeistens Zustimmung Parlament. �

rebecca melliger
Zwei Säulen prinzip
Läuft über CH, also Schweizer GErichte

Verwaltugnskontrolle über EWR/EFTA, also kein EWR/EFTA hat es alleine in der Hand. 
Auch bei Gerichten. 
In keinem Fall kann sich ein EWR/EFTA alleine kontrollieren. 

Genau der Unterschied zur CH. �
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unbedingt: also er muss nicht noch etwas spezifisches einrichten, wie z.B. einen Fondes. 
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Herleitung der Staatshaftung: 
AEUV 340 Abs. 2 analgoei zu diesem Artikel. 
Staatshaftung aber hergeleitet, kann sich auf EUV 19 stützen. �

rebecca melliger
Verbraucherschutz hätte noch 1 P. gegeben. �
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F kann sagen, hätten Klage erhoben. Aber ist ihr Problem, setzen nicht einfach um, ist ihr Risiko. �
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Plus 4 vom Vortrag

73.5 P.
�


